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§ 31f GOGNR

GOGNR - Geschaftsordnungsgesetz 1975

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)FUnf Abgeordnete kdnnen innerhalb einer Tagung kurze schriftliche Anfragen an ein Mitglied der
Bundesregierung richten, um Auskunft dartiber zu verlangen, welche Vorlagen, Dokumente, Berichte,
Informationen und Mitteilungen zu einem bestimmten Vorhaben im Rahmen der Europaischen Union in seinem
Wirkungsbereich innerhalb eines konkret bestimmten Zeitraums, hochstens jedoch innerhalb der letzten drei
Monate, eingelangt sind.

2. (2)Eine Anfrage gemal Abs. 1 ist dem Prasidenten schriftlich zu Gbergeben. Sie muss mit den eigenhandig
beigesetzten Unterschriften von wenigstens funf Abgeordneten, die Fragesteller eingeschlossen, versehen sein
und Angaben zum Vorhaben, auf das sie sich bezieht, enthalten. Die Anfrage ist dem Befragten durch die
Parlamentsdirektion mitzuteilen.

3. (3)Jeder Abgeordnete kann innerhalb von drei Monaten nur eine solche Anfrage unterstitzen.

4. (4)Der Befragte hat innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Ubergabe der Anfrage an den Présidenten schriftlich zu
antworten. Ist dem Befragten eine Erteilung der gewlnschten Auskunft nicht moglich, so hat er dies in der
Beantwortung zu begriinden. Vorlagen, Dokumente, Berichte, Informationen und Mitteilungen zu einem
Vorhaben im Rahmen der Europaischen Union, die dem Nationalrat gemaf3 & 2 Abs. 1, 2 oder 3 des EU-
Informationsgesetzes bereits zur Verfligung stehen, missen vom Befragten in der Beantwortung nicht angefihrt
werden.

5. (5)Die Verteilung der Beantwortung erfolgt gemal3 § 31b.

6. (6)Eine Anfrage gemal’ Abs. 1 kann auch auRerhalb einer Tagung an ein Mitglied der Bundesregierung gerichtet
werden. In diesem Fall hat der Befragte binnen 20 Arbeitstagen nach Ubergabe der Anfrage an den Prisidenten

des Nationalrates zu antworten.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gognr/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/gognr/paragraf/31b
file:///

	§ 31f GOGNR
	GOGNR - Geschäftsordnungsgesetz 1975


